MERKBLATT FÜR DIE PRAKTIKANTEN
WIE NIMMT MAN AM EURODYSSÉE-PROGRAMM TEIL ?

Das EURODYSSEE-Programm ist ein einmaliger Versuch des Jugendaustauschs, der im Jahre 1985 durch Herrn Edgar Faure, damals Präsident des Regionalrates von Franche-Comté (F) und der Versammlung der Regionen Europas (VRE), ins leben gerufen wurde. Dieses Programm zählt zu den bemerkenswertesten Aktionen der VRE.

Die wallonische Region (B) wurde für 2003-2006 mit dem Vorsitz und dem Hauptsekretariat beauftragt. In dieser Eigenschaft ist sie verantwortlich für die europäische Koordination dieses Programms. 

EURODYSSÉE soll Jugendlichen Berufserfahrung und einen Sprachkurs im Ausland vermitteln. Dadurch wird der Gedanke einer europäischen Staatsbürgerschaft weiterentwickelt, werden engere Beziehungen zwischen den Regionen ermöglicht, und regionale Unternehmen zur Aufnahme von Praktikanten angeregt.

EURODYSSÉE : EINE EUROPÄISCHE BERUFSERFAHRUNG

Eurodyssée ist ein Austauschprogramm zwischen Europäischen Regionen, das Jugendlichen zwischen 18 und 30 Jahren ein Praktikum in einem Betrieb für die Dauer von 3 bis 7 Monate bietet.

Die Jugendlichen sollen die Möglichkeit erhalten, Berufserfahrung zu sammeln und gleichzeitig sich in einer Fremdsprache zu perfektionnieren.

Es erfolgt eine umfassende Kostenübernahme des Praktikanten :

· Intensiver Sprachlehrgang,

· Unterkunft,

· Stipendium oder Vergütung,

· Soziale Absicherung und Versicherungen.

Eine originelle Einrichtung einerseits wegen ihrer Finanzierung :

· Die empfangende Region trägt die Kosten der Unterkunft, der Weiterbildung und der Verwaltung, mit Unterstützung der Unternehmen,

und andererseits wegen der Zielgruppe :

- Es wird keinerlei Ausbildungsniveau gefordert, das Prinzip beruht auf dem Angebot der Kandidaturen und der Nachfrage der Unternehmen.

EURODYSSÉE : GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Betroffener Personenkreis

Dieses Programm wendet sich an Jugendliche aus Mitgliedsregionen der VRE.

2. Dauer

Mindestens 3 und höchstens 7 Monate (einschlie(lich Sprachkurs).

3. Sprachliche Weiterbildung

Der grö(e Teil der Regionen hat einen Sprachkurs zu Beginn der Praktika eingerichtet. Es kann sich hierbei um einen 3 oder 4 wöchigen Intensivkurs handeln oder um einen Kurs, der sich parallel zur Praxis im Betrieb über einen längeren Zeitraum hinzieht.

4. Betriebliches Praktikum

Während der im Betrieb verbrachten Zeit hat der Praktikant eine bereits vor Antritt des Praktikums festgelegte Funktion inne. Es unterliegt den Arbeitszeiten und den Bestimmungen der empfangenden Organisation. 

5. Statut

Je nach den gültigen Gesetzen der Gastregion unterliegt der Praktikant :

· entweder dem Statut eines Praktikanten der beruflichen Weiterbildung,

· oder dem Statut eines Angestellten.

6. Finanzierung

Der Praktikant erhält ein Stipendium von der Gastregion oder eine Vergütung von dem Gastbetrieb nach den Bestimmungen des Eurodyssée-Programms der betreffenden Region.

Angesichts der manchmal langen Zahlungsfristen wird den Praktikanten empfohlen, sich mit einer ausreichenden Geldsumme zu versehen, um ihren persönlichen Bedarf während des ersten Monats decken zu können.

7. Sozialversicherung

Jeder Praktikant ist für die Dauer seines Aufenthaltes innerhalb der Europäischen Gemeinschaft durch das gültige Sozialversicherungssystem der Gastregion versichert.

Für jeden Praktikanten wird vom Eurodyssée-Hauptsekretariat und der VRE eine Haftpflicht- und Rückführungsversicherung finanziert. 

WICHTIG : Vor der Abreise ins Ausland  obliegt es  den Praktikanten, sich in ihrer Region über die Wiedereingliederung in die jeweilige gesetzliche Krankenkasse, nach Beendigung ihres Praktikums, zu informieren. 
8. Unterkunft

Bei der Ankunft in der Gastregion werden die Praktikanten je nach Verfügbarkeit in :

· Wohnheimen für junge Arbeiter oder Studentenwohnheimen,

· Appartements,

· Familien

untergebracht.

9. Praktikantenbetreuung im Ausland

Während seines Auslandaufenthalts wird der Praktikant von dem Eurodyssée-Korrespondenten der Gastregion betreut, der bei allen eventuellen beruflichen Problemen oder Problemen der sozialen Eingliederung hilft.

Die meisten Regionen organisieren Besichtigungen, Ausflüge oder Veranstaltungen, die dem Praktikanten eine Integration in die Kultur der Gastregion ermöglichen.

10. Praktikumbericht

Nach Beendigung des Praktikums muss innerhalb eines Monats ein Praktikumbericht an die Heimat- und/oder Gastregion gerichtet werden. 

Dieser Bericht ermöglicht die Ausstellung einer Praktikumbescheinigung. 

FÜR MEHR INFORMATIONEN

Hauptsekretariat und Vorsitz

Die wallonische Region (B) nimmt den Vorsitz und dem Hauptsekretariat des Eurodyssée-Programms wahr und ist jederzeit gerne bereit, Ihnen weitere Informationen zukommen zu lassen :

Hauptsekretariat Eurodyssée

Espace International Wallonie-Bruxelles

Place Sainctelette 2

B – 1080 Bruxelles 

Tel. : +32 2 421 85 12

Fax : +32 2 421 84 81

Email : eurodyssee.dri.dgre@mrw.wallonie.be

Webseite : www.eurodyssee.net

Praktische Koordination und Kandidatur

Hierfür sind Ihre Region und Ihr Eurodyssée-Korrespondent zuständig.

